
  22.10.1997 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.10.1997 

Geschäftszahl 

93/13/0267 

Rechtssatz 

Die Zuordnung zum Betriebsvermögen erfordert eine endgültige Funktionszuweisung, an welcher es aber fehlt, 
wenn der Einsatz im Betrieb erst als möglich in Betracht kommt, aber noch nicht sicher ist (Hinweis Doralt, 
Einkommensteuergesetz, Kommentar, Tz 46 zu § 4). 


